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Vorwort

Der Lohnsteuerjahresausgleich wird von vielen Bundesbür-

gern als lästiges und zeitraubendes Übel empfunden. Das liegt
sicherlich nicht zuletzt daran, daß man sich nicht mit den Einzel-

heiten der Durchführung des Ausgleichs auskennt und sich auch

nicht näher mit der Materie beschäftigen möchte. Nur so ist es zu
erklären, daß jedes Jahr große Summen an Steuergeldern von den

Steuerzahlern dem Staat "geschenkt" werden, die viele Lohn-

empfänger nach korrekter Durchführung des Jahresausgleichs auf

ihrem Konto verbuchen könnten. Es ist sicherlich von Vorteil, sich

intensiv mit dem Steuergesetz zu beschäftigen und den Lohnsteuer-

jahresausgleich mit wissenschaftlicher Akribie zu betreiben. Doch

warum sollen wir uns das Leben unnötig erschweren, wo es doch

fleißige Helfer gibt, die, ohne zu murren, fehlerlos und aus-

dauernd rechnen können, unermüdlich in Tabellen "nachschlagen" und

den Aufbau des Lohnsteuerjahresausgleichs genau kennen.

Viele Haushalte nennen solche fleißigen Helfer schon heute

ihr eigen. Es sind die Hobbycomputer. Warum sollten wir sie nicht

mit der Aufgabe des Lohnsteuerjahresausgleichs betrauen?

Wir wollen dem Leser mit unserem Buch einen Weg zeigen, wie er

seinen Hobbycomputer einsetzen kann, um sich die Arbeit bei der

Durchführung des Lohnsteuerjahresausgleichs zu erleichtern. Wir

haben unser Buch bewußt so aufgebaut, daß ein Leser, der nur wenig

Zeit zur Verfügung hat, nicht das gesamte Werk lesen muß, sondern

sich die Stellen heraussuchen kann, die für ihn interessant und

wichtig sind. So konnten wir bei einem Umfang des Buches, der auch

noch für denjenigen im Rahmen bleibt, der es von "vorn bis hinten"

lesen möchte, das Thema möglichst vollständig behandeln.

Das erste Kapitel befaßt sich mit Grundsätzlichem zum Lohn-

steuerjahresausgleich. Der Aufbau des Formulars und dessen An-

lagen wird beschrieben. Wir sind von einer Durchschnittsfamilie

ausgegangen, so daß praktisch alle Erfordernisse eines Lohnempfän-

gers berücksichtigt werden. Wir haben selbstverständlich den Haus-

halt mit Kindern, Junggesellen, den Besitzer eines Einfamilien-

hauses und den Rentenempfänger in unsere Überlegungen einbezogen.

Dieses Kapitel kann von dem Leser überschlagen werden, der sich

schon gut mit dem Einkommensteuergesetz auskennt.



Das zweite Kapitel behandelt die Programmiersprache BASIC in
Kurzdarstellung. Es wird also dem Leser, der sich nicht mit dem

Programmieren auskennt, die Möglichkeit gegeben, das in den fol-

genden Kapiteln beschriebene Programm zu verstehen und gegebenen-

falls nach seinen Wünschen zu modifizieren. Wer keinen Wert darauf

legt, das Programm zu verstehen oder wer bereits mit der Progran-

miersprache BASIC vertraut ist, kann das zweite Kapitel überschla-

gen.

Der Leser, der lediglich seinen Computer einsetzen möchte,

um sich die Arbeit des Lohnsteuerjahresausgleichs zu erleichtern,

braucht somit nur das vollständige Programm, das im Anhang als

Liste angegeben ist, einzugeben und sich anhand des Kapitels über

die Bedienungsanleitung zu informieren, die ihm mitteilt, wie er

mit dem Programm arbeiten kann. In der Bedienungsanleitung ist al-

les beschrieben, was derjenige benötigt, der nur das Programm an-

wenden will. Das Programm ist so aufgebaut, daß auch der Leser,
der nur wenig Beziehung zur EDV hat, ohne große Einarbeitungs-
zeit damit arbeiten kann.

Bei der Programmierung haben wir uns auf solche Befehle be-

schränkt, die auf allen gängigen Hobbycomputern verfügbar sind.

Das hat zwar den Nachteil, daß der eine oder andere Programmab-

schnitt eleganter gelöst werden könnte, wenn wir uns auf einen be-

stimmten Typ festgelegt hätten. Der Vorteil unserer Vorgehensweise

ist jedoch, daß das Programm portabel ist, d. h. ohne Änderung auf
jedem Computertyp ausgeführt werden kann.

Das Programm kann problemlos auf den gängigen Mikro- und

Hobbycomputern wie Commodore 64, Schneider CPC 464, Atari, Sin-

clair, Triumph-Adler, IBM-PC, Zenith Data-Systems, Tandy, Apple,

Sharp, Epson, MSX-Rechner u. a. ausgeführt werden. Für den Commo-

dore 64 ist das Programm ab Januar 1985 auf Diskette oder Kassette

erhältlich, so daß sich der Leser die Arbeit der Eingabe des

Programms ersparen kann. Die Lieferung des Programms auf Daten-

trägern ist für weitere Rechnertypen in Vorbereitung.

Die Beschreibung des Programms haben wir so ausführlich ge-

staltet, daß der Leser in der Lage sein sollte, das Programm gege-

benenfalls nach seinen speziellen Wünschen und Erfordernissen ab-



zuändern oder zu erweitern. Es sollte ihm ebenfalls möglich sein,

das vorliegende Programm als Ausgangsbasis für eine notwendige

größere Änderung zu benutzen, falls sich das Steuergesetz ändern

sollte.

Dem Hüthig-Verlag danken wir für das bereitwillige Eingehen

auf unsere Wünsche und die gute Zusammenarbeit. Den Lesern

wünschen wir viel Erfolg und hoffen, daß der nächste Lohnsteuer-

jahresausgleich keine Mühe und großen Zeitaufwand mehr bedeuten

wird.

Dortmund, im Winter 1984/85 Ilona Kwiatkowski

Schwerte, im Winter 1984/85 Peter Vogt
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1 Lohnsteuerjahresausgleich/Einkommensteuererklärung

Um all seinen Verpflichtungen und Aufgaben nachkommen zu

können, benötigt der Staat Geld. Dieses Geld wird den Bürgern in
Form verschiedener Steuern abverlangt. Durch die Einkommensteuer

(EST) ist der Staat an fast allen Einnahmen, die der Bürger
beispielsweise als Arbeitnehmer, Unternehmer, Vermieter, Landwirt

usw. erzielen kann, beteiligt.

So gibt es nach dem Einkommensteuergesetz (ESTG) sieben ver-

schiedene Einkunftsarten:

- Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ($ 13 ESTG)

- Einkünfte aus Gewerbebetrieb ($ 15 ESTG)

- Einkünfte aus selbständiger Arbeit ($ 18 ESTG)

- Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ($ 19 ESTG)

- Einkünfte aus Kapitalvermögen ($ 20 ESTG)

- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ($ 21 ESTG)
- Sonstige Einkünfte ($ 22 ESTG)

Eine der wichtigsten und für den Staat lukrativsten Ein-

kunftsarten sind die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit. Mit

der Lohnsteuer, einer speziell dafür vorgesehenen Erhebungsform

der EST, werden erhebliche Teile von Löhnen, Gehältern, Pensionen,

Weihnachtsgeldern, Urlaubsgeldern und anderen Sonderzahlungen

bereits vom Arbeitgeber einbehalten und an das Finanzamt abge-

führt.

Der Lohnsteuerjahresausgleich (LJA) oder die EST-Erklärung

dienen dazu, eventuelle Abweichungen von der Jahressteuer auszu-

gleichen. Das Buch behandelt die Einkunftsarten:

- nichtselbständige Arbeit

- Vermietung und Verpachtung

- sonstige Einkünfte (Renten)

Bei dem Steuerabzug von dem Arbeitslohn, der direkt vom Ar-

beitgeber durchgeführt wird, wird nach den bestehenden Steuer-

gesetzen die individuelle Leistungsfähigkeit des Einzelnen meist



nur unvollkommen erfaßt. Es sind zwar Abstufungen nach Steuerklas-

sen vorhanden, und auch bestimmte Kosten wie Werbungskosten und

Vorsorgeaufwendungen werden beim Steuerabzug pauschal berücksich-

tigt, aber darüberhinaus enthält das ESTG eine Vielzahl von Mög-

lichkeiten, die Steuerschuld zu reduzieren und so einen unter

Umständen erheblichen Teil gezahlter Steuern sparen zu können.

Alle diese Möglichkeiten darzustellen, kann nicht Sinn und

Zweck dieses Buches sein. Solch eine Aufgabenstellung muß einem

speziellen Werk vorbehalten bleiben, das den Schwerpunkt bei der

Kommentierung des Steuergesetzes sieht und nicht mit der Absicht
geschrieben wurde, die EDV als Hilfsmittel zur Durchführung des

LJA einzusetzen. Aus diesem Grund wird im ersten Teil nur ein

kurzer Überblick über den Aufbau des Vordruckes zur Durchführung

des LJA oder der EST-Erklärung gegeben. Dieser Überblick soll es

dem Laien erleichtern, seinen Antrag auszufüllen. Bei weiter-

gehenden Fragen sollte man sich speziell in der Fachliteratur, bei

seinem Finanzamt oder bei einem Steuerberater informieren.

1.1 Abgrenzung Lohnsteuerjahresausgleich

Einkommensteuerveranlagung

Da die Lohnsteuer eine Erhebungsform der EST ist, hat die

Abgrenzung zwischen LJA und Einkommensteuerveranlagung (EST-Veran-

lagung) keine so gravierende Bedeutung. Man kann dies auch daran

erkennen, daß inzwischen derselbe Vordruck für beide Formen ver-

wendet wird und die Bezeichnung nur durch ein '"Kreuzchen' auf dem

Mantelbogen gewählt wird. Ob Sie einen Antrag auf LJA oder eine

EST-Erklärung abgeben müssen, hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Sämtliche Voraussetzungen für eine EST-Veranlagung sind in $ 46

des ESTG geregelt.

An dieser Stelle werden nur die für die große Mehrheit der

Steuerzahler maßgebenden Bedingungen genannt. Zum besseren Ver-

ständnis der Terminologie ist hier ein stark vereinfachtes Schema

zur Ermittlung des zu versteuernden Einkommens aufgeführt.



Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit (Bruttoarbeitslohn)

- Werbungskosten

= Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

Zusammen mit anderen Einkünften ergibt sich der "Gesamtbetrag

der Einkünfte''

- Sonderausgaben

-außergewöhnliche Belastungen

= Einkommen

Einkommen

-tarifliche Freibeträge (Kinder, Alters- und Sonderfreibeträge)
Le

= zu versteuerndes Einkommen

Wenn Sie Ihr zu versteuerndes Einkommen ermitteln wollen,

gehen Sie zunächst vom Bruttoarbeitslohn aus. Der Bruttoarbeits-

lohn wird um die Werbungskosten gekürzt. Daraus ergeben sich die

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit. Zu diesen Einkünften sind

gef. weitere Einkünfte hinzuzurechnen. Von dieser Summe subtrahie-
ren Sie die Sonderausgaben und die außergewöhnlichen Belastungen

und erhalten damit Ihr Einkommen. Dieses Einkommen muß um die

tariflichen Freibeträge gekürzt werden, um so das zu versteuernde

Einkommen zu erhalten.

Sie müssen unter anderem eine EST-Erklärung abgeben, wenn

- das Einkommen über 24000 DM liegt, wenn Sie unverheiratet

sind, bzw. über 48000 DM liegt, wenn Sie verheiratet sind,

- Ihre Nebeneinkünfte im vergangenen Jahr 800 DM überschritten

"haben, |
- Sie Einkünfte aus mehreren Beschäftigungsverhältnissen haben

und das zu versteuernde Einkommen 18000 DM (Unverheiratete)

oder 36000 DM (Verheiratete) übersteigt. |

- Verluste aus einer anderen Einkunftsart (z. B. Einkünfte aus

Vermietung und Verpachtung) berücksichtigt werden sollen.

Außerdem ist unter Umständen eine EST-Erklärung abzugeben,

wenn Sie Kurzarbeitergeld, Schlecht-Wetter-Geld, Arbeitslosen-
geld oder Arbeitslosenhilfe bezogen haben.



Auf die weiteren Ausführungen in diesem Buch hat diese Unter-

scheidung keinen Einfluß. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich

erwähnt, daß die Höhe der Besteuerung unabhängig davon ist, ob

Sie einen Antrag auf LJA oder eine EST-Erklärung abgeben. Wichtig

ist diese Unterscheidung allerdingss in Bezug auf die unter-

schiedlichen Abgabetermine.

1.2 Abgabefristen

Die Abgabefrist für die EST-Erklärung ist der 31.05. des

Folgejahres. Der Abgabetermin kann in begründeten Fällen ver-

längert werden.

Der LJA muß bis zum 30.09. des Folgejahres abgegeben werden.

Es handelt sich hierbei um eine Ausschlußfrist, die grundsätzlich

nicht verlängert wird.

1.3 Das Formular

Das Formular für den LJA bzw. für die EST-Erklärung besteht

aus einem Mantelbogen und den Anlagen für die verschiedenen

Einkunftsarten. Wichtig sind besonders die Anlage N für Einkünfte
aus nichtselbständiger Arbeit, die Anlage V für Einkünfte aus

Vermietung und Verpachtung und die Anlage KSO für sonstige Ein-

künfte (z. B. Renteneinkünfte).

Die übrigen Einkunftsarten werden hier nicht weiter behandelt,

da sie bei einem '"Durchschnittshaushalt'' relativ selten vorkommen.

Allgemein gilt für die Steuervordrucke, daß nur die weißen

Felder ausgefüllt werden und daß die Beträge, wenn nicht aus-

drücklich anders verlangt, stets zu Ihren Gunsten auf volle DM

auf- bzw. abgerundet werden können. Versuchen Sie bitte, die

markierten Felder möglichst genau einzuhalten. Es kann eigentlich

nichts schiefgehen, wenn Sie sich an die Anweisungen im Vordruck

halten. Eine große Hilfe stellt die vom Finanzamt kostenlos zur

Verfügung gestellte Anleitung zum Antrag auf LJA und zur EST-

Erklärung dar.



Aufgrund der Vielzahl von denkbaren Möglichkeiten, die das

deutsche Steuerrecht zuläßt, wird nachfolgend nur auf die Bereiche

besonders eingegangen, von denen wir glauben, daß sie einen großen

Teil der Leser betreffen. Sollten einzelne Abschnitte des Vor-

drucks unerwähnt bleiben, so haben wir diese nicht in das Buch

aufgenommen, da sie erfahrungsgemäß für die meisten Arbeitnehmer-

haushalte nicht von Bedeutung sind.

Sie sollten mit Hilfe des Buches und evtl. der Anleitung des

Finanzantes das Formular zunächst ausfüllen und anschließend den

LJA bzw. die EST-Veranlagung mit Ihrem Computer selbst durchführen

und die Steuererstattung berechnen.

1.3.1 Der Mantelbogen

Zunächst müssen Sie die allgemeinen und persönlichen Angaben

eintragen. Dazu zählt beim LJA die Nummer des Vorjahresbescheides

bzw. bei der EST-Erklärung die Steuernummer.

Außerdem sollten Sie Ihr Kfz-Kennzeichen und für Rückfragen

des Finanzamtes Ihre Telefonnummer angeben. Im übrigen sind auf

der ersten Seite des Vordrucks nur persönliche Angaben einzu-

tragen, die nicht weiter erläutert werden müssen. Vergessen Sie

bitte nicht, unten auf der Seite zu unterschreiben. Bei Ver-

heirateten muß auch der Ehepartner unterschreiben.

Nach den Angaben zu den Kindern sind auf Seite 2 des Man-

telbogens Art und Anzahl der Anlagen über die einzelnen Ein-

kunftsarten einzutragen.

1.3.2 Sonderausgaben

Die Sonderausgaben stellen eine wichtige Möglichkeit dar, die

Höhe des zu versteuernden Einkommens zu verringern. Man unter-

scheidet die beschränkt abzugsfähigen Vorsorgeaufwendungen (Ver-

sicherungsbeiträge und Bausparkassenbeiträge) und die übrigen

Sonderausgaben.



1.3.3 Vorsorgeaufwendungen

Die Vorsorgeaufwendungen werden im Rahmen von Höchstbeträ-

gen berücksichtigt, die sich nach dem Familienstand und zum

Teil auch nach Berufsgruppen richten. Die danach abzugsfähigen
tatsächlichen Vorsorgeaufwendungen werden mit der sogenannten Vor-

sorgepauschale verglichen, die bereits in die Lohnsteuertabelle

eingearbeitet ist. Die für den Steuerzahler günstigste Möglichkeit

wird bei der Berechnung zugrunde gelegt. Da sich die Höchstbeträge

und die Vorsorgepauschale für den Laien nicht einfach ermitteln

lassen, empfiehlt es sich, Ihre tatsächlichen Vorsorgeaufwendungen

in die dafür vorgesehenen Zeilen einzutragen. Das Programm findet

für Sie dann automatisch die beste Alternative. Die folgenden Ver-

sicherungsbeiträge können abgesetzt werden:

- Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung, d. h. Beiträge zur

gesetzlichen Rentenversicherung oder befreienden Lebensver-

sicherung, Arbeitslosen- und Krankenversicherung

- Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung oder zurf

befreienden Lebensversicherung

Die im Vordruck genannten Versicherungsbeiträge sind abzugs-

fähig. Allgemein gilt, daß nur Sachversicherungen wie z. B. Haus-

rat-, Kasko- oder Rechtsschutzversicherungen hier nicht ein-

gesetzt werden dürfen.

Vergessen Sie z. B. nicht

- Krankenhaustagegeldversicherungen,

- Auto- und Privathaftpflichtversicherungen,

- Zusatzversicherungen für Zahnersatz

einzusetzen.

Besondere Vorsicht ist bei den Beiträgen für Bausparkassen

geboten. Aufgrund des sogenannten Kumulierungsverbotes können Sie

derartige Aufwendungen nur dann geltend machen, wenn Sie keine

Wohnungsbauprämie oder Sparprämie beanspruchen. In der Regel

dürfte die Prämie für Sie die vorteilhaftere Möglichkeit sein, da

auch Bausparkassenbeiträge den Höchstgrenzen unterliegen und diese



durch Versicherungsbeiträge meist voll ausgeschöpft sind. Sollten

Sie aber trotzdem Bausparkassenbeiträge absetzen wollen, dürfen

hier nur Aufwendungen eingetragen werden, die keine vermögens-

wirksamen Leistungen nach dem 624 DM bzw. 936 DM-Gesetz sind.

1.3.4 Übrige Sonderausgaben

Auch für die übrigen Sonderausgaben ist in der LST-Tabelle

ein Pauschalbetrag eingearbeitet, der 270 DM bei Unverheirateten

bzw. 540,- DM bei Verheirateten beträgt. Das Programm vergleicht

die tatsächlichen Aufwendungen mit der für Sie zutreffenden

Pauschale und ermittelt die für Sie günstigste Alternative.

Die rechtlichen Voraussetzungen für Renten, dauernde Lasten

und Unterhaltsleistungen an Ehegatten entnehmen Sie bitte der

beim Finanzamt erhältlichen Anleitung.

Bei der Kirchensteuer sollten Sie darauf achten, die Er-

stattungen des Vorjahres einzutragen.

Zu den Steuerberatungskosten gehören sowohl Honorare an

Steuerberater und Lohnsteuerhilfevereine als auch Aufwendungen für

Fachliteratur, die zur Erstellung des LJA bzw. der EST-Erklärung

notwendig sind. So können Sie beispielsweise auch die Kosten, die

Ihnen beim Kauf dieses Buches entstanden sind, in dieser Spalte

der Steuererklärung geltend machen.

Aufwendungen für Ihre eigene Berufsausbildung oder für die

Berufsausbildung Ihres Ehegatten werden bis zu einem Höchstbetrag

von je 900 DM jährlich als Sonderausgaben anerkannt. Der Höchst-

betrag erhöht sich auf 1200 DM, wenn Sie oder Ihr Ehegatte auf-

grund der Berufsausbildung auswärts untergebracht waren.

Den Aufwendungen für die Berufsausbildung sind gleichgestellt:

- die Aufwendungen für die Weiterbildung in einem nichtausgeübtenf

Beruf

- die Aufwendungen für eine hauswirtschaftliche Aus- oder Weiter-

bildung.

Es können berücksichtigt werden:



- Lehrgangs- und Studiengebühren,

- Aufwendungen für Fachliteratur und Lernmaterial,

- Fahrtkosten, wobei bei eigenem Pkw 0,42 DM pro Kilometer abzugs-

fähig sind,

- Kosten für die auswärtige Unterbringung und Mehraufwendungen für

die Verpflegung.

Spenden und Beiträge für steuerbegünstigte Zwecke sind nur

bis zu bestimmten Höchstbeträgen abzugsfähig, die vom Programm

berechnet werden. Als Nachweis wird vom Finanzamt eine Spendenbe-

scheinigung erwartet.

Bei Spenden bis zu 100 DM genügt als Nachweis anstelle einer

Spendenbescheinigung der Zahlungsbeleg der Post oder eines Kredit-

institutes. Das gleiche gilt (allerdings der Höhe nach unbegrenzt)

für Spenden auf kurzfristig eingerichteten Sonderkonten.

1.3.5 Außergewöhnliche Belastungen

Wie die Sonderausgaben, stellen auch die außergewöhnlichen

Belastungen Kosten für die Lebensführung dar, die in gesetzlichen

Ausnahmefällen steuerlich begünstigt sind.

Wenn Sie körperbehindert sind, können Sie einen Pauschbe-

trag entsprechend dem Grad Ihrer Erwerbsminderung beanspruchen.

Tragen Sie bitte den Prozentsatz in der Steuererklärung ein.

Pauschbeträge für Körperbehinderte und Hinterbliebene sind

häufig bereits auf der Steuerkarte eingetragen, müssen aber danach

erneut beantragt werden.

Wenn Sie oder Ihr Ehegatte das sechzigste Lebensjahr voll-

endet haben oder eine der zu Ihrem Haushalt gehörenden Personen

krank oder schwer körperbehindert ist, können Aufwendungen für

eine Haushaltshilfe bis zu 1200,- DM pro Kalenderjahr geltend

gemacht werden.

Sollten Sie bedürftige Angehörige (z. B. Eltern oder Ge-

schwister) unterstützt haben, können Sie diese Aufwendungen bis

zu einer Höhe von 3600,- DM jährlich pro Person absetzen. Hierbei

sind allerdings noch verschiedene andere Voraussetzungen zu erfül-

len. So spielen für den Absetzungsbetrag die eigenen Einkünfte und



Bezüge der unterstützten Person eine Rolle. Besondere Vorschriften

gelten für unterstützte Personen im Ausland. Aufwendungen können

nur dann abgezogen werden, wenn sie nach den Verhältnissen des

Wohnsitzstaates angemessen sind. Das Finanzamt erkennt folgende

Beträge an:

Höchstbetrag Anrechnungs-
für Unterhalts- freier Land
leistungen Betrag

Australien, Belgien, Dänemark,
Finnland, Frankreich, Großbritan-
nien, Irland, Israel, Italien, Japan,

3.600 DM 4.200 DM Kanada, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Schweden,
Schweiz, Spanien, Vereinigte
Staaten von Amerika

Argentinien „ Brasilien, Chile,
Griechenland, Jugoslawien, Korea

2.400 DM 2.800 DM (Republik), Libanon, Portugal,
Sowjetunion, Tschechoslowakei,
Türkei

Ägypten, Äthiopien, Afghanistan,
Algerien, Bangladesch, Bulgarien,
China (Volksrepublik), Ghana, Indien,

1.200 DM 1.400 DM Indonesien, Irak, Iran, Jordanien,
Marokko, Nigeria, Pakistan, Philippinen,
Polen, Rumänien, Sri Lanka, Syrien,
Thailand, Tunesien, Ungarn, Vietnam

Für weitere Einzelheiten sollten Sie die Anleitung’ zur

Durchführung der Steuererklärung beachten.

Wenn Sie Ihre Kinder unterstützt haben, wird dieses steuer-

lich nur dann berücksichtigt, wenn für die betreffenden Kinder

kein Kindergeld gezahlt wurde.

Die genaue Berechnung des absetzungsfähigen Betrages erfolgt

durch das Programm.



Wenn Sie Verwandte in der DDR oder in ehemaligen deutschen

Ostgebieten haben, können Unterhaltsleistungen an diese unabhängig

von deren Einkommen angegeben werden. Für jedes Paket an diesen

Personenkreis erkennt das Finanzamt pauschal 40,- DM und für jedes

Päckchen 30,- DM an. Fügen Sie den entsprechenden Nachweis (z. B.

einen Paketabschnitt) Ihrer Steuererklärung bei.

Unterhaltszahlungen für ein Kind, das Ihnen steuerlich nicht

zugeordnet ist, können Sie bis zu 600,- DM pro Jahr absetzen.

Für Kinder, die in der Berufsausbildung sind und für die Sie

Anspruch auf Kindergeld haben, können Sie einen "Ausbildungsfrei-

betrag'' erhalten. Auf die Höhe der Ihnen tatsächlich entstandenen

Kosten kommt es dabei nicht an. Berücksichtigt werden bei Kindern,

die das 18. Lebensjahr vollendet haben:

- 1200 DM pro Jahr, wenn das Kind in Ihrem Haushalt wohnt

- 2100 DM pro Jahr, wenn das Kind auswärtig untergebracht ist

(z. B. in einem Internat).

Für Kinder unter 18 Jahren steht Ihnen ein Ausbildungsfrei-

betrag in Höhe von 900 DM nur dann zu, wenn das Kind auswärtig

untergebracht ist. Eigene Einkünfte des Kindes über 2400 DM pro

Jahr werden auf die Ausbildungsfreibeträge angerechnet. Füllen Sie

bitte die entsprechenden Zeilen aus. Benutzen Sie ggf. ein zu-

sätzliches gesondertes Blatt.

Andere außergewöhnliche Belastungen wie Krankheitskosten,

Kurkosten, Beerdigungskosten, Ehescheidungskosten u. a. wirken

sich nur dann steuermindernd aus, wenn sie die sogenannte 'zumut-

bare Eigenbelastung' übersteigen. Was für Sie nach dem Einkommen-

steuergesetz (ESTG) zumutbar ist, richtet sich nach dem Gesamtbe-

trag der Einkünfte und nach dem Familienstand. Dieses wird vom

Programm errechnet.

Die Investitionshilfeabgabe wurde vom Bundesverfassungs-

gericht für nicht rechtmäßig erklärt. Die gezahlten Beträge werden

Ihnen von dem Finanzamt erstattet. Auf eine Darstellung in diesem

Buch wurde deshalb verzichtet.
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1.4 Die Anlage N für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

Die Anlage N behandelt die Einkünfte aus nichtselbständiger

Arbeit. Jeder Ehegatte mit solchen Einkünften muß seine eigene

Anlage N ausfüllen. Die meisten Angaben, nach denen auf der

Vorderseite des Vordruckes gefragt wird, können Sie Ihrer Lohn-

steuerkarte entnehmen. Sie werden dort finden, was Sie an den ent-

sprechenden Stellen eintragen müssen.

Die einbehaltenen Steuerbeträge (Lohnsteuer, Kirchensteuer)

sind auf den Pfennig genau einzutragen. Vergessen Sie nicht,

eventuell erhaltenes Kurzarbeiter-, Schlechtwetter- oder Arbeits-

losengeld bzw. Arbeitslosenhilfe einzutragen.

Diese Beträge sind zwar nicht steuerpflichtig, wirken sich

allerdings auf Ihren Steuersatz aus.

Sollten Sie eine Pension oder Werksrente erhalten, tragen Sie

diese Beträge außer bei dem '"Bruttoarbeitslohn' auch noch unter

"Wersorgungsbezüge'' ein. Personen, die nicht der gesetzlichen

Rentenversicherungspflicht unterliegen (z. B. Beamte und Vor-

standsmitglieder), müssen folgende Angaben machen:

- Berufsbezeichnung

- Dauer des Beschäftigungsverhältnisses im Kalenderjahr

- bestehende Anwartschaften auf Altersversorgungen

Diese Angaben sind für die zutreffende Ermittlung Ihrer Vorsorge-

pauschale wichtig.

1.4.1 Werbungskosten

Werbungskosten sind alle Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung

und Erhaltung der Einnahmen. Diese gesetzliche Definition sagt

nichts anderes, als daß alle Kosten, die Ihnen im Zusammenhang mit

Ihrem Beruf entstehen, steuerlich abgesetzt werden können. Natür-

lich sind steuerfreie Zuschüsse, die beispielsweise vom Arbeit-

geber geleistet werden, davon abzuziehen.
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Wenn Sie für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz Ihren

eigenen Pkw benutzen, werden vom Finanzamt 0,36 DM pro Entfer-

nungskilometer anerkannt.

Folgende Personengruppen können für jeden gefahrenen Kilometer

einen erhöhten Betrag von 0,42 DM geltend machen:

- Arbeitnehmer, die an ständig wechselnden Einsatzstellen be-

schäftigt sind und sich für die ersten drei Monate an denm-

selben Einsatzort aufhalten. Das trifft vor allem für Bau-

und Montagearbeiter zu.

- Personen, deren Erwerbsfähigkeit um mindestens 7/0 % gemindert

ist oder die gehbehindert sind.

- Personen, die aus beruflichen Gründen außerhalb ihrer regel-

mäßigen Arbeitszeit ihre Arbeitsstätte aufsuchen.

Bei einer 5-Tage-Woche werden normalerweise 230 Tage pro

Kalenderjahr anerkannt.

Bei Fahrten mit Öffentlichen Verkehrsmitteln sind die Ihnen

entstandenen Kosten einzutragen.

Die vom Arbeitgeber steuerfrei erstatteten Fahrtkosten sind

meistens auf Ihrer Steuerkarte vermerkt.

Weitere Werbungskosten stellen die Beiträge zu Berufsverbänden

(Gewerkschaften, Vereine) dar.

Zu den Arbeitsmitteln gehören

- typische Berufskleidung wie Schutz- und Sicherheitskleidung,

- Fachbücher und Fachzeitschriften

- andere Arbeitsmittel

Wichtig ist dabei, daß die Arbeitsmittel fast ausschließlich

beruflich genutzt werden. In einigen Fällen ist eine Trennung

zwischen beruflicher und privater Nutzung nicht leicht und ein-

wandfrei durchführbar. Hier wird das Finanzamt den gesamten Auf-

wand dem 'Privatbereich' zurechnen und nicht als Werbungskosten

anerkennen.
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Alle Übrigen Kosten, die aus beruflichen Gründen entstanden

sind und die nicht ausdrücklich im Vordruck erwähnt sind, fallen

unter die Rubrik "weitere Werbungskosten".

Dies sind unter anderen:

Reisekosten:

Kosten einer Dienstreise oder eines Dienstganges

- Fahrtkosten mit einem steuerlich abzugsfähigen Betrag von

0,42 DM pro Kilometer bei Benutzung eines eigenen Pkw

- Mehraufwendungen für Verpflegung, wobei ggf. Pauschalen

berücksichtigt werden.

Die Pauschalen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

25.001 DM bis |  mehr als

bei einem Jahresarbeitslohn bis 25.000 DM 50.000 DM 50.000 DM

ein- |  mehr- ein- |  mehr- ein- |  mehr-
bei einer Reisedauer von tägig| tägig tägig| tägig tägig| tägig

mehr als 5 bis 7 Stunden 8,70 |  10,50 9.30 |  11,10 9,90 |  11,70

mehr als 7 bis 10 Stunden 14,50 |  17,50 15,50] 18,50 16,50] 19,50

mehr als 10 bis 12 Stunden 23.20| 28,00 |  24,80| 29,60 |  26,40| 31,20

mehr als 12 Stunden 29,00 |  35,00 31,00 |  37,00 33.00] 39,00

- Unterbringungskosten

- Nebenkosten

Bei Dienstgängen von

lich geltend gemacht werden.

mehr als 5 Stunden können 3,- DM täg-
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Fortbildungskosten:
Kosten für die Fortbildung im ausgeübten Beruf, d. h. Weiter-
bildungskosten, die beispielsweise für Fachkurse, Vorträge oder

Schulungen aufgewendet werden müssen. Es muß berufsbezogener Lehr-

stoff vermittelt werden. Im Gegensatz zu den Ausbildungskosten

gelten hier keine Höchstbeträge.

Umzugskosten:

Die Kosten eines beruflich veranlaßten Umzuges an einen anderen

Ort (u. U. auch die Kosten eines Umzuges am Dienstort) werden hier

erfaßt. Angerechnet werden die Kosten nur bis zu einer Höhe, die

ein vergleichbarer Bundesbeamter als Umzugskostenvergütung erhal-

ten würde. Das sind in erster Linie die Transportkosten. Über

nähere Einzelheiten erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Finanzant.

Bewerbungskosten:

Unter 'Bewerbungskosten'' fallen die Reisekosten, Kosten für

Zeitungsanzeigen, Fotokopien, Portokosten etc.

Telefonkosten:

Beruflich bedingte Telefongespräche sind abzugsfähig. Die Grund-

gebühr wird dabei in einen privaten und einen beruflichen Anteil

aufgeteilt.

Arbeitszimmer:

Ein Arbeitszimmer ist ein so gut wie ausschließlich beruflich

genutzter Raum. Solch ein Raum kann beispielsweise von der Berufs-

gruppe Lehrer und Richter beansprucht werden.

Hier können abgesetzt werden:

a) anteilig gemäß dem Verhältnis der Fläche des Arbeitszimmers zu

der gesamten Wohnfläche
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- bei Mietwohnungen die Kosten der Wohnung wie z. B. Miete,

Heizung, Strom, Wasser, Reinigung, Müllabfuhr, Hausrats-

versicherung usw.

- bei Ein- oder Zweifamilienhäusern bzw. Eigentumswohnungen

die Schuldzinsen, Abschreibungen, Nebenkosten, Hausver-

sicherungen, Grundsteuer usw.

b) Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände, wobei bei Anschaf-

fungen über 800,- DM unter Umständen nur die Abschreibung abge-

setzt werden kann.

1.4.2 Mehraufwendungen für Verpflegung aufgrund längerer Ab-

wesenheit von der Wohnung

| Sie können einen Betrag von 3,- DM täglich absetzen, wenn Sie

aus beruflichen Gründen länger als 12 Stunden nicht in Ihrer

Wohnung anwesend waren. Gründe hierfür sind Überstunden oder ein

langer Weg zum Arbeitsplatz.

Wenn Sie an ständig wechselnden Einsatzstellen beschäftigt

waren (Bauarbeiter und Montagearbeiter), können Sie pauschal

5,- DM täglich absetzen, falls Sie länger als 10 Stunden von der

Wohnung abwesend waren.

Für Berufskraftfahrer gelten besondere Regelungen.

1.4.3 Mehraufwendungen für doppelte Haushaltsführung

Mehraufwendungen für doppelte Haushaltsführungen können gel-

tend gemacht werden, wenn Sie außerhalb des Ortes, an dem Sie

einen eigenen Hausstand unterhalten, beschäftigt sind und dort

auch wohnen. Für Sonderregelungen bei der Behandlung lediger

Arbeitnehmer, die in der Regel keinen eigenen Hausstand haben,

sei auf die 'Anleitung'' verwiesen.

Wenn die Voraussetzungen für eine doppelte Haushaltsführung

vorliegen, werden folgende Beträge anerkannt:
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- Die tatsächlichen Kosten der ersten Fahrt zum Beschäftigungs-

ort und die Kosten der letzten Heimfahrt (Pkw 0,42 DM pro

Kilometer).

- Jeweils eine wöchentliche Familienheimfahrt (Pkw 0,18 DM pro

Kilometer).

- Mehraufwendung für Verpflegung, wobei für die ersten 14 Tage bis

zu 35,- DM; danach bis zu 14,- DM täglich angesetzt werden.

- Bei den Kosten für die Unterkunft werden die ersten 14 Tage bist

zu 35,- DM; danach bis zu 8,- DM pro Übernachtung anerkannt.

Bei den Beträgen für Unterkunft und Verpflegung handelt es

sich um Pauschalbeträge, die nicht gesondert nachgewiesen werden

müssen. Sind Ihnen höhere Kosten entstanden, können diese aller-

dings nur dann berücksichtigt werden, wenn Sie dem Finanzamt die

tatsächlich entstandenen Kosten durch Belege nachweisen können.

1.5 Die Anlage V für Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Neben den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit werden

viele '"Durchschnittsbürger' in Ihrer EST-Erklärung mit einer

weiteren Einkunftsart konfrontiert. Es ist leicht einzusehen, daß

der Eigentümer eines Mehrfamilienhauses die Einkünfte aus der Ver-

mietung der Wohnungen versteuern muß. Auch der Besitzer eines

Einfamilien- oder Zweifamilienhauses oder einer Eigentumswohnung

hat nach $ 21 a ESTG Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und

muß daher die Anlage V ausfüllen.

Die dem Vordruck beigefügte Anlage "Anleitung zur Anlage V"

stellt mit den Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen eine große

Hilfe dar und sollte hinsichtlich der vielen Möglichkeiten bei

dieser Einkunftsart beachtet werden.

Grundsätzlich errechnen sich die Einkünfte aus Vermietung und

Verpachtung als Überschuß der Einnahmen über die hiermit zusammen-

hängenden Werbungskosten. Zu den Einnahmen zählen unter anderem

der Mietwert der eigengenutzten Wohnung, d. h. die '"ersparte'
Miete hat der Haus- oder Wohnungseigentümer zu versteuern.

Da bei einem eigengenutzten Einfamilienhaus oder einer Eigen-

tumswohnung der Mietwert aufgrund fehlender Vergleichsmiete nicht
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oder nur schwer feststellbar ist, wird der zu versteuernde

Nutzungswert pauschal mit 1,4 % des Einheitswertes - dem Grund-

betrag - angesetzt. Mit diesem relativ niedrigen Betrag sind

jedoch auch sämtliche Ausgaben mit Ausnahme der Schuldzinsen bis

zur Höhe des Grundbetrages und der Sonderabschreibungen nach $ 7 b

ESTG abgegolten.

Kosten für die Zeit vor der Bezugsfertigkeit, besonders die

auf diesen Zeitraum entfallenden sogenannten '"Bauzinsen', sind

uneingeschränkt abzugsfähig.

Bei Objekten, für die der Antrag auf Baugenehmigung nach dem

30.09.82 gestellt wurde, können über den Grundbetrag hinaus drei

Jahre lang Schuldzinsen bis zu jeweils 10000,- DM abgesetzt

werden.

Um die Berechnung etwas zu verdeutlichen, ist nachstehend ein

Beispiel angegeben.

Einheitswert des Einfamilienhauses 100 000,- DM

Schuldzinsen > 000,- DM

$ 7 b Abschreibung 7 500,- DM

Andere Werbungskosten (Schornsteinfeger, Müll-

abfuhr, Entwässerung usw.) 2 000,- DM

"Bauzinsen' 4 000,- DM

Der Verlust aus Vermietung und Verpachtung berechnet sich

folgendermaßen:

"Grundbetrag' (1,4 % von 100 000,- DM) l 400,- DM

Schuldzinsen 5 000,- DM

(von diesem Betrag sind höchstens 1 400,- DM

absetzbar) - 1 400,- DM

Bauzinsen - 4 000,- DM

$ 7 b Abschreibung - 7 500,- DM

Es ergibt sich somit ein Verlust aus Vermietung und Verpach-

tung von 11500,- DM. Die restlichen Werbungskosten sind mit

dem Grundbetrag bereits abgegolten. Nur wenn der Antrag auf

Baugenehmigung nach dem 30.09.1982 gestellt worden ist,

können evtl. weitere 3600,- DM als Schuldzinsen abgezogen

werden.
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Auf der ersten Seite der Anlage V sind also die entsprechenden

Angaben zur Besteuerung von selbstgenutzten Einfamilienhäusernund

Eigentumswohnungen zu machen.

Bei vermieteten Objekten sind die Einnahmen an Miete, Umlagen

und auch der Mietwert der eigengenutzten Wohnung den entstandenen

Ausgaben gegenüberzustellen. Der Überschuß oder Verlust wird auf

Seite 2 der Anlage V ermittelt und auf Seite 1 Übertragen.

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, daß Besitzer eines
Zweifamilienhauses (besonders Einfamilienhaus mit Einlieger-

wohnung) nach den ab 30.07.1981 geltenden Regelungen nur dann die

Werbungskosten uneingeschränkt absetzen können, wenn sie mindest-

ens eine Wohnung vermietet haben. Andernfalls werden auch hier

die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung nach dem verein-

fachten Verfahren wie bei eigengenutzten Einfamilienhäusern

versteuert (vergl. auch "Anleitung zur Anlage V'"). Sie sollten

hier besonders darauf achten, wie Ihr Haus vom Finanzanmt ein-

gestuft wurde.

Im Programm wird nur zwischen selbstgenutzten und vermieteten

Objekten unterschieden.

1.6 Die Anlage KSO für Renteneinkünfte

In der Anlage KSO werden u.a. die "sonstigen Einkünfte" ($ 22

ESTG) erfaßt. Hier wollen wir besonders auf Rentenzahlungen ein-

gehen, da z. B. steuerpflichtige Kapitalerträge bei einer ''Durch-

schnittsfamilie' häufig nicht oder nur in geringem Umfang an-

fallen.

Zu den "sonstigen Einkünften! gehören unter anderem:

- Altersrenten (Leibrenten)

- Berufs- oder Erwerbsunfähigkeitsrenten (Zeitrenten)

Der steuerpflichtige "Ertragsanteil' richtet sich für beide Arten

nach der Laufzeit der Rente.

Bei Leibrenten werden das Lebensalter bei Beginn der Renten-

zahlungen und die Lebenserwartung zugrunde gelegt. Bei den Übigen

Renten (Zeitrenten) ergibt sich die Laufzeit aus dem Rentenbe-

scheid.
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Bezogene Jahresrente sowie Beginn und Ende der Rentenzahlungen

müssen somit angegeben werden. Der Ertragsanteil wird aufgrund

dieser Ausgaben vom Programm automatisch berechnet und berücksich-

tigt.

An dieser Stelle sei auf Folgendes hingewiesen:

- Renten aus der gesetzlichen Unfalls- bzw. Krankenversicherung

sind steuerfrei.

- Pensionen oder sogenannte Werksrenten werden nicht hier,

sondern bereits bei den Einkünften aus nichtselbständiger

Arbeit erfaßt.
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2 Einführung in die Programmiersprache BASIC

Dieses Kapitel soll dem Leser einen kleinen Einblick in die

Programmiersprache BASIC geben. Wenn Sie das Programm zur Durch-
führung des Lohnsteuerjahresausgleiches verstehen wollen, sollten

Sie das Kapitel 2 konzentriert lesen. Sollten Sie aber nur daran

interessiert sein, das Programm zu nutzen, können Sie diese Seiten

ruhig überschlagen. Das vorliegende Kapitel soll und kann kein

Programmierlehrbuch über die Programmiersprache BASIC ersetzen.

Sie werden aber nach intensivem Durcharbeiten der Abschnitte in

der Lage sein, die Durchführung des Programms zu verstehen und
ggf. kleinere Änderungen oder Erweiterungen selbst vorzunehmen.
Bei der Beschreibung der Programmiersprache BASIC haben wir uns

auf eine BASIC-Version beschränkt, die praktisch auf allen gän-

gigen Hobbycomputern ausgeführt werden kann. Es ist bewußt auf
"Programmiertricks"' verzichtet worden, da diese meistens die

speziellen Leistungsfähigkeiten der jeweiligen Computer ausnutzen.

Wenn Sie ein "EDV-Freak' sind, wird es Ihnen sicherlich nicht

schwerfallen, das Programm an Ihren Computer anzupassen.

2.1 Der formale Aufbau eines BASIC-Programms

Wie jedes Programm, besteht auch ein BASIC-Programm aus ein-

zelnen Anweisungen, die als Statements bezeichnet werden. Der

Rechner arbeitet die einzelnen Anweisungen eines Programms nach-

einander ab. Jede Zeile eines BASIC-Programms kann mehrere Anwei-

sungen enthalten, die durch einen Doppelpunkt voneinander getrennt

werden. Zur besseren Übersicht ist bei dem Lohnsteuerjahresaus-

gleichsprogramm von dieser Möglichkeit nur selten Gebrauch gemacht

worden. Die Zeilen eines BASIC-Programms werden durchnumeriert.

Sinnvollerweise verwendet man nicht aufeinanderfolgende Zahlen,

sondern man läßt zwischen den einzelnen Zeilen "Lücken". In diese

Lücken können dann später bei Bedarf weitere Zeilen eingefügt

werden. Der Rechner führt die einzelnen Zeilen eines BASIC-Pro-

grammns entsprechend der arithmetischen Reihenfolge ihrer Zeilen-

nummern aus. Die Ausführung des Programms wird beendet, wenn der

20



Rechner auf den Befehl END trifft. Der Arbeitsspeicher eines Conm-

puters enthält das Programm und die unmittelbar dazu benötigten

Daten. Man kann sich diesen Arbeitsspeicher in verschiedene

Speicherzellen aufgeteilt vorstellen. Jede Speicherstelle kann mit

einem Namen benannt werden. Bei der Namensgebung ist der Program-

mierer nur an zwei Regeln gebunden:

- das erste Zeichen muß alphabetisch sein;

- das zweite Zeichen muß alphanumerisch sein.

Unter alphabetischen Zeichen versteht man die Buchstaben "A"

bis 'Z'". Mit numerischen Zeichen werden die Ziffern 0 bis 9

bezeichnet. Numerische und alphabetische Zeichen faßt man unter

dem Begriff '"alphanumerische Zeichen! zusammen. Darüberhinaus gibt

es noch die Sonderzeichen (z. B. ,„ ; :-*+B |! usw.). Nach den

obigen Namensregeln sind z. B. die Namen A, B2, X9 und DB gültige

Namen für Speicherplätze. Ein ungültiger Name wäre beispielsweise

1X, da dieser Name nicht mit einem alphabetischen Zeichen beginnt.

Ein Speicherplatz kann im Laufe der Programmausführung verschie-

dene (=variable) Werte annehmen. Die Namen werden deshalb auch als

Variablennamen bezeichnet. Mit dem Gleichheitszeichen kann man

einer Variablen einen Wert zuweisen. Das Gleichheitszeichen darf

nicht im mathematischen Sinne verstanden werden, sondern muß als

Zuweisungssymbol interpretiert werden. Der Wert, der rechts von

dem Gleichheitszeichen steht, wird der Variablen zugewiesen, die

links von dem Gleichheitszeichen steht.

10A=5

20B=3

30 END

Obiges Beispiel stellt bereits ein BASIC-Programm dar. Es besteht

aus 3 Zeilen. Auf den Speicherplatz mit dem Namen A wird der Wert

5 und auf den Speicherplatz mit dem Namen B der Wert 8 geschrie-

ben. Sie erkennen, daß jede Zeile eines BASIC-Programms eine

Zeilennummer trägt. Die Zeilennumerierung ist in l0er-Schritten

durchgeführt worden, um Platz für nachträgliche Einfügungen zu

reservieren. Das Programm besteht insgesamt aus drei Befehlen.
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Zweimal wird einer Variablen ein Wert zugewiesen, und Zeile 30
enthält außerdem den Befehl END. Sie können diese drei Befehle

auch in einer Zeile zusammenfassen. Sie müssen in diesem Fall

daran denken, daß die einzelnen Befehle durch einen Doppelpunkt

voneinander getrennt werden müssen. Nachstehend sehen Sie ein Bei-

spiel, bei dem alle drei Befehle in einer Zeile geschrieben sind.

10 A=5: B=8: END

2.2 Berechnungen Ein- und Ausgabebefehle INPUT, PRINT, TAB,

READ. .DATA

Der Rechner kann durch die Peripheriegeräte quasi mit seiner

"Außenwelt" in Verbindung treten. Zu den Peripheriegeräten gehören

unter anderem die Ein- und Ausgabegeräte. Ferner zählen auch die

Speichergeräte dazu. Als Speichergerät werden Sie an Ihren Hobby-

Computer wahrscheinlich eine Floppy-Disk oder einen Kassetten-

recorder angeschlossen haben. Als Eingabegerät werden Sie sicher-

lich in den meisten Fällen die Tastatur benutzen und als Ausgabe-

gerät einen Monitor oder den Fernsehschirm. Um über die Eingabe-

tastatur einen Wert auf einen Speicherplatz schreiben zu können,

bietet Ihnen BASIC die Möglichkeit des INPUT-Befehls.

10 INPUT A,B

20 C=A+B

30 PRINT C

40 END

Bei diesem Programm werden zwei Zahlen eingegeben, die auf die

Speicherplätze A bzw. B geschrieben werden. Anschließend wird die

Summe dieser beiden Zahlen bestimmt und das Ergebnis auf den

Speicherplatz C geschrieben. Damit wir die Summe erfahren können,

müssen wir den Inhalt des Speicherplatzes C über den Bildschirm

ausgeben. Das geschieht durch den Befehl PRINT in Zeile 30. Wenn

Sie das Programm ausführen, werden Sie folgendes Ergebnis erhal-

ten:
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RUN

2 3,7

10

READY

Das Programm wird mit dem Befehl RUN gestartet. Der Rechner gibt

anschließend ein Fragezeichen aus, damit Sie wissen, daß Daten

eingegeben werden müssen. In diese Zeile geben Sie nun Ihre beiden

Zahlen ein, die durch Kommata voneinander getrennt sein müssen.

Beachten Sie bitte, daß Sie bei Dezimalzahlen das Komma immer

durch einen Dezimalpunkt ersetzen müssen (z. B. 11.17 und nicht

11,17). Das Komma dient in BASIC nur zur Trennung,von Zahlen.

Nachdem Sie die beiden Zahlen eingegeben haben, gibt der Rechner

Ihnen das Ergebnis (in unserem Fall die 10) über den Bildschirm

aus. Danach meldet er durch READY, daß er bereit ist, weitere

Befehle von Ihnen zu empfangen. Es muß noch erwähnt werden, daß

Sie dieses Programm selbstverständlich auch anders schreiben

können:

10 INPUT A,B: C=A+B:PRINT C

20 END

Es ist natürlich auch möglich, die einzelnen Befehle in eine

Zeile zu schreiben. Beachten Sie aber bitte, daß bei den meisten

Rechnern eine Zeile nicht länger als 255 Zeichen sein darf. Die

Ausgabe des obigen BASIC-Programms ist noch recht dürftig. BASIC

bietet die Möglichkeit, neben den Zahlen auch Text auszugeben. Der

Text muß in Anführungszeichen eingeschlossen sein. Vielleicht

probieren Sie das obige Programm einmal aus und ändern es dann wie

folgt ab:

30 PRINT "ERGEBNIS ="; C

Wenn Sie diese Zeile eingeben, wird die Zeile 30 des vorange-

gangenen Programms durch diese neue Zeile ersetzt. Wir starten das

Programm:
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RUN

2 3,7

ERGEBNIS = 10

READY

Sie sehen, daß der Rechner außer dem Zahlenwert für die Summe auch

den Text "ERGEBNIS =" ausgibt. Dieser Text ist in Zeile 30 in die

PRINT-Anweisung eingefügt worden. Sie können einen beliebigen Text

eingeben; müssen aber daran denken, daß dieser immer in Anfüh-

rungszeichen stehen muß.

Jede gute Schreibmaschine besitzt einen Tabulator, mit dem Sie

bestimmen können, in welche Spalte eine bestimmte Zahl geschrieben

werden soll. BASIC besitzt ebenfalls einen solchen "Tabulator''.
Ersetzen Sie die Zeile 30 des obigen Programms durch folgende

Zeile:

30 PRINT "ERGEBNIS ="; TAB(15);C

Mit der TAB-Funktion können Sie bestimmen, von welcher Spalte

an der nachfolgende Wert ausgegeben werden soll. In unserem Fall
wird die Zahl 10 ab Spalte 15 ausgegeben. Sie können den Wert in

Klammern frei wählen. Es ist auch möglich, hier eine Väriable ein-

zusetzen. Man muß nicht unbedingt die Summe der beiden Zahlen A

und B einem dritten Speicherplatz zuweisen, wenn man lediglich die

Summe ausgeben möchte. BASIC erlaubt es nämlich, in der PRINT-

Anweisung auch einen arithmetischen Ausdruck zu schreiben. Erset-

zen Sie die Zeile 30 des vorangegangenen Programms durch die

Anweisung

30 PRINT A+B

Sie werden sehen, daß dieses Programm das richtige Ergebnis

liefert.

Wenn ein nicht der Programmiersprache BASIC kundiger Anwender

das Programm startet, wird er nicht wissen, was der Rechner bei

der Ausgabe eines Fragezeichens von ihm verlangt. Ein gutes Pro-

gramm sollte deshalb immer eine Bedienungsanleitung enthalten, die

dem Anwender des Programms sagt, was er tun muß. Die INPUT-Anwei-
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sung bietet die Möglichkeit, einen Text auszugeben, bevor der

Rechner nach der Eingabe der beiden Werte fragt. Ersetzen Sie die

Zeile 10 unseres Programms durch folgende Zeile:

10 INPUT ''ZWEI ZAHLEN EINGEBEN:';A,B

Wenn Sie dieses Programm starten, erhalten Sie das Ergebnis:

RUN

ZWEI ZAHLEN EINGEBEN: 3,7

ERGEBNIS = 10

READY

Der Rechner druckt den Text, der nach INPUT folgt, aus. Dieser

Text sollte anzeigen, was Überhaupt eingegeben werden soll. Denken

Sie bitte daran, daß der Text wie bei der PRINT-Anweisung in

Anführungszeichen stehen muß. Wir haben bis jetzt sehr viel über

die Möglichkeit der Einund Ausgabe in BASIC erfahren. Wir sollten

uns auch ansehen, wie in BASIC Berechnungen durchgeführt werden

müssen. Die Programmiersprache BASIC stellt die vier Grundrechen-

arten zur Verfügung. Die Addition wird durch das Zeichen +, die

Subtraktion durch das Zeichen -, die Multiplikation durch das

Zeichen * und die Division durch das Zeichen / dargestellt. Es

gelten die gleichen Rechenregeln wie in der Mathematik. So gilt

ebenfalls die Regel: 'Punktrechnung geht vor Strichrechnung'.

Rechnungen bzw. Formeln werden wie in der Mathematik geschrieben.

Es ist selbstverständlich möglich, Klammern zu setzen, die eben-

falls nach den Regeln der Mathematik gehandhabt werden. Nun ein

kleines Beispiel:

10 INPUT ''3 ZAHLEN EINGEBEN:'; A,B,D

20 C = A+B*D

30 PRINT "ERGEBNIS ="; C

40 END

Wir starten das Programm mit:
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RUN

3 ZAHLEN EINGEBEN:? 3,7,5

ERGEBNIS = 38

Sie haben die Möglichkeit, neben der Eingabe von Daten ''von
außen” Werte, die nur selten oder gar nicht geändert werden

müssen, mit der sogenannten DATA-Anweisung fest im Programm abzu-

legen. Bei unserem Beispiel könnte der Wert für B und D als DATA-

Anweisung programmiert werden.

10 INPUT ''1 ZAHL EINGEBEN '; A

20 READ B,D

30 C = A+B*D

40 PRINT "ERGEBNIS ="; C

50 END

100 DATA 7,5

Nach der Eingabe des Wertes für A (=3) werden den Variablen B und

D die Werte 7 und 5 zugewiesen, die aus der DATA-Zeile herausge-

lesen werden. Die DATA-Zeilen können an beliebiger Stelle in dem

Programm stehen und werden nacheinander abgearbeitet. Um die

Zuordnung der Variablen zu den einzelnen Werten sehen zu können,

starten wir das Programm.

RUN

l ZAHL EINGEBEN ?3

ERGEBNIS = 38

READY

Sie sehen, daß die Werte nacheinander aus dem DATA-Block gelesen

werden. Der Variablen B wird der Wert 7, und der Variablen D der

Wert 5 zugewiesen.
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2.3 BASIC-Standardfunktion INT, ABS

Die Programmiersprache BASIC stellt dem Anwender sogenannte

Standardfunktionen zur Verfügung, die ihm das Programmieren sehr

stark erleichtern können. Diese Standardfunktionen sind meistens

zur Lösung mathematischer Problemstellungen konzipiert. Da wir bei

der hier vorliegenden Problemstellung des Lohnsteuerjahresaus-

gleiches keine komplizierte Mathematik benötigen, wollen wir uns

auf die Besprechung einer Standardfunktion beschränken. Mit der

INT-Funktion kann der ganzzahlige Anteil einer Dezimalzahl ge-

bildet werden. Das bedeutet, daß sämtliche Stellen, die nach einem

Dezimalpunkt folgen, "abgeschnitten" werden. Probieren Sie das

nachstehende Programm aus.

10 INPUT Z

20 PRINT INT(Z)

30 END

Starten Sie das Programm mit verschiedenen Werten für Z. Geben Sie

beispielsweise eine 3.2 ein. Sie werden als Ausdruck die Zahl 3

erhalten. Bei der Eingabe der Zahl 3.9 erhalten Sie ebenfalls eine

3. Die Nachkommastellen werden also einfach weggelassen. Einige

Problemstellungen erfordern es aber, daß eine Dezimalzahl gerundet

wird und nicht einfach die Nachkommastellen "abgeschnitten"

werden. Durch einen kleinen Trick kann man die INT-Funktion auch

zur Rundung von Zahlen benutzen. Sehen Sie sich nachstehendes Pro-

gramm an.

10 INPUT Z

20 GZ=INT(Z+0.5)

30 PRINT GZ

40 END

Probieren Sie dieses Programm mit verschiedenen Zahlen für Z aus.

Sie werden sehen, daß der Rechner hier eine Rundung durchführt.

Erweitern Sie das Programm so, daß es auf die erste, zweite oder

dritte Stelle nach dem Komma rundet! Was muß dazu in dem Programm

verändert werden?
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Der Absolutwert einer Zahl ist die Zahl "ohne Vorzeichen‘. Aus

einer -3 wird beispielsweise eine +3. Eine positive Zahl bleibt

unverändert. In BASIC können Sie den Absolutwert mit der Standard-

funktion ABS bilden.

Tippen Sie das nachstehende Programm ein und führen Sie es mit

verschiedenen positiven und negativen Zahlen für Z aus.

10 INPUT Z

20 PRINT ABS(Z)

30 END

2.4 Textverarbeitung LEN, LEFT$, RIGHT$, MID$, VAL, STR$

Ein großer Vorteil der Programmiersprache BASIC sind die

vielen Möglichkeiten der Textverarbeitung. Textverarbeitung be-

deutet die Verarbeitung verschiedener Zeichen bzw. Zeichenketten.

Eine Zeichenkette (auch String’ genannt) ist eine endliche

lineare Aneinanderreihung von Zeichen. Damit gilt ein "normaler

Text auch als Zeichenkette. Wenn wir auf einer Variablen eine

Zeichenkette abspeichern wollen, müssen wir an diese Variable ein

$-Zeichen anfügen. So können wir beispielsweise auf der Variablen

A einen numerischen Wert (d. h. eine Zahl); auf der Variablen A$

dagegen einen alphanumerischen Wert (einen Text) abspeichern. In

den Abschnitten 2.1 und 2.2 haben wir gesehen, wie man einer

numerischen Variablen einen numerischen Wert zuweisen kann; wir

schreiben:

Selbstverständlich können wir auch einer alphanumerischen

Variablen einen alphanumerischen Wert (Zeichenkette, String oder

Text) zuweisen. Das geschieht analog wie bei den numerischen Va-

riablen:
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A$ = "FINANZAMT"

In diesem Fall wird der Variablen A$ der Text FINANZAMT zugeord-

net. Der Text kann natürlich auch länger sein und einen ganzen

Satz umfassen.

A$ = ''SO MACHE ICH MEINEN LOHNSTEUERJAHRESAUSGLEICH'"'

Die INPUT- und die PRINT-Anweisung können wie bei den nume-

rischen Variablen verwendet werden. Geben Sie das Programm ein.

10 INPUT A$

20 PRINT A$

30 END

Anschließend sollten Sie dieses Programm starten und einen Text,

z. B. ''FINANZAMT', eingeben.

RUN

? FINANZAMT

FINANZAMT

READY

Sie sehen der Text wird entsprechend ausgegeben. Durch das

Zeichen '+'" können Zeichenketten miteinander verbunden werden.

Sehen Sie sich folgendes Programm an:

10 INPUT A$

20 INPUT B$

30C$ = A$+B$+'"' HERNE'"

40 PRINT C$

50 END

Starten Sie dieses Programm. Sie erhalten:
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RUN

? FINANZ

? AMT

FINANZAMT HERNE

READY

Die Variable C$ besteht somit aus der Verkettung der Zeichen-

ketten A$, B$ und der Textkonstanten ' HERNE". Wie bei den kon-

stanten Zahlenwerten (z. B. 5, 513, -0.3) gibt es auch Text-

konstanten. Textkonstanten müssen in Anführungszeichen einge-

schlossen werden. Für viele Anwendungszwecke kann es notwendig

sein, die Anzahl der Zeichen zu kennen, aus denen die betreffende

Zeichenkette besteht. Für diese Aufgabe stellt BASIC die LEN-

Funktion zur Verfügung. Hierzu geben wir in Klammern nach LEN die

Zeichenkette an, von der wir die Länge wissen möchten. Die Funk-

tionsweise der LEN-Funktion wird anhand des nächsten Programms

gezeigt:

10 A$ = "'FINANZAMT'

20 PRINT LEN(A$)

30 X=LEN(''STEUER'')

40 PRINT X

50 END

Bei vielen Anwendungsfällen ist es notwendig, aus einer

Zeichenkette eine Teilkette extrahieren zu können. BASIC stellt

uns hier die Funktionen LEFT$, RIGHT$ und MID$ zur Verfügung. Am

leichtesten ist die Funktionsweise dieser Standardfunktionen

anhand des nachstehenden Beispiels zu erkennen.

10 INPUT A$

20 PRINT LEFT$(A$,6)

30 PRINT RIGHT$(A$,3)

40 PRINT MID$(A$,2,2)

50 END

Nachdem dieses Programm gestartet wird, erhaltenwir folgende

Ergebnisse:
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RUN

FINANZ

AMT

IN

READY

Der Variablen A$ wird die Zeichenkette FINANZAMT zugeordnet. Mit

LEFT$ können wir eine Teilkette aus dieser Zeichenkette heraus-

filtern. Nach LEFT$ folgt in Klammern die Angabe, daß der Rechner

von der Zeichenkette A$ die ersten sechs Buchstaben von links

abzählen und ausdrucken soll. Das geschieht mit dem Befehl der

Zeile 20. Der Rechner gibt somit den Text FINANZ aus. Die Um-

kehrung der Funktion LEFT$ ist die Funktion RIGHT$. Die Wirkungs-

weise beider Funktionen ist ähnlich; bei der Funktion RIGHT$ wird

allerdings von rechts gezählt. Durch die Anweisung in Zeile 30

werden die ersten 3 Zeichen der Zeichenkette A$ von rechts ausge-

geben. Der Rechner gibt über den Bildschirm die Zeichenkette AMT

aus. |
Mit der Funktion MID$ ist es möglich, quasi aus "der Mitte

heraus' Teilketten zu extrahieren. Nach MID$ wird in Klammern die

Zeichenkette angegeben, aus der eine Teilkette extrahiert werden

soll. Die Zeichenkette kann entweder als alphanumerische Variable

(wie in unserem Beispiel), als Textkonstante oder als Ausdruck
angegeben werden. Danach folgt die Startposition, ab der die Teil-

kette gezählt werden soll. Nach dieser Startpositionwird die

Länge der Teilkette, die herausgefiltert werden soll, angegeben.

In unserem Beispiel soll aus der Zeichenkette A$ eine Teilkette

entnommen werden, die mit der Position 2 beginnt und insgesamt

zwei Zeichen lang sein soll. Wenn wir für A$ die Zeichenkette

FINANZAMT wählen, beträgt die extrahierte Teilkette IN. Machen Sie

sich die Wirkungsweise dieser Funktionen noch einmal klar.

Wie bereits erwähnt, muß man genau zwischen numerischen Werten

und alphanumerischen Werten unterscheiden.

Es gibt Fälle, bei denen man alphanumerische Werte in nume-

rische Werte überführen muß (und umgekehrt). Betrachtenwir z. B.

die Zahl 123. Dieser numerische Wert wird zu einem alphanume-

rischen Wert, indem wir ihn in Anführungszeichen setzen: ''123''. Im
letzteren Fall handelt es sich nicht mehr um die Zahl 123; es ist
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vielmehr eine Zeichenkette, die aus den Zeichen 1, 2 und 3 be-

steht. Dieser Unterschied ist von großer Bedeutung!

Mit der VAL-Funktion können wir einen alphanumerischen Wert in

einen numerischen Wert umwandeln. Das Gegenteil hierzu ist die

STR$-Funktion. Die STR$-Funktion wandelt einen numerischen in

einen alphanumerischen Wert um. Dazu zwei Beispiele:

10 INPUT A$ 10 INPUT A

20 C = VAL(A$) 20 A = AR

30 PRINT C*2 30 C$ = STR$(A)

40 END 40 PRINT C$

50 END

Geben Sie diese Programme ein und denken Sie einmal über ihre Auf-

gabe und Wirkungsweise nach. Wir wollen Ihnen nun zeigen, wie

diese beiden Funktionen sinnvoll eingesetzt werden können. Stellen

Sie sich eine 3stellige Kennziffer vor. Die erste Stelle von links

bezeichnet beispielsweise die Steuerklasse, die zweite Stelle

die Kinderzahl und die dritte Stelle die Religionszugehörigkeit.

Die Zahl 421 würde z. B. bedeuten: Steuerklasse 4, 2 Kinder und 1

für Religion (1 = ev, 2 = rk). Sie haben die Aufgabe, diese Zahl

in einem Programm als numerischen Wert einzulesen und damit die

Kinderzahl zu ermitteln. Das folgende Programm zeigt Ihnen die

Lösung.

10 INPUT Z

20 X INT(Z/100)

30 Y INT(X/10)*10

4iL=X-Y

>50 PRINT L

60 END

Von der eingelesenen dreistelligen Zahl (421) wird zunächst mit

Hilfe der INT-Funktion und der Division durch 10 die letzte Stelle

abgetrennt. Wir erhalten somit die Zahl 42. Um die Kinderzahl (2)

zu ermitteln, muß die Zahl 40 abgezogen werden. Dazu wird die

INT-Funktion wieder auf den 10. Teil angewendet und mit 10 multi-

pliziert. Die Differenz von X und Y ergibt die Kinderzahl.
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RUN

2 421

Wesentlich einfacher ist es, den numerischen Wert in einen

alphanumerischen Wert umzuwandeln und dann mit der MID$-Funktion

die zweite Stelle zu extrahieren. Mit der VAL-Funktion können Sie

anschließend wieder aus der entsprechenden Textkonstanten einen

numerischen Wert erzeugen. Das folgende Programm zeigt die Lö-

sung.

10 INPUT Z

20 L$ = MID$(STR$(Z),2,1)

30 L = VAL(L$)

40 PRINT L

50 END

Wenn Sie sich beide Lösungsvorgänge näher ansehen, werden Sie

feststellen, daß die Lösung, bei der Textvariable verwendet

werden, erheblich einfacher ist. Sie sollten aber beachten, daß

die Ausführungszeit größer als bei der numerischen Verarbeitung

ist.

2.5 Die Auswahl IF..THEN

Wenn wir ein Programm unter Verwendung der bisherigen Befehle

schreiben, werden die einzelnen Anweisungen dieses Programms der
Reihe nach durchgeführt. In einigen Fällen ist es erforderlich, in

Abhängigkeit von einer bestimmten Bedingung die Ausführung der

Anweisungen zu steuern. Eine Möglichkeit ist die Auswahl. Die all-

gemeine Form dieser Auswahl ist:

IF b THEN a

b stellt eine Bedingung und a eine Anweisung dar. Beispiel:
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IF A=B THEN PRINT X

In diesem Fall wird die Anweisung PRINT X nur dann ausgeführt,

wenn die Inhalte der Speicherplätze A und B identisch sind. Zur

Formulierung der Bedingung gelten die in der Mathematik üblichen

Vergleichsoperatoren "gleich" (=), "ungleich" (<>), "kleiner als"

(2), "größer als" (>) ), "kleiner-gleich'" (<=), und "größer-

gleich" (>=). Wir wollen die Anwendung der Auswahl an einem Bei-
spiel verdeutlichen. Vom 65. Lebensjahr an gibt es einen Alters-

freibetrag von 720,- DM.

10 INPUT AL

20 AF=0

30 IF AL > = 65 THEN AF = 720

40 PRINT "ALTERSFREIBETRAG ="; AF

50 END

In Zeile 10 wird das Alter eingelesen. Der Altersfreibetrag

beträgt zunächst 0,- DM (Zeile 20). Zeile 30 überprüft, ob das

Alter > = 65 ist. In diesem Fall wird der Altersfreibetrag auf
720,- DM erhöht. Zeile 40 gibt das Ergebnis aus. Wir wollen ein
zweites Programm schreiben, das eine IF-Anweisung enthält.

Mit der IF-Anweisung lassen sich selbstverständlich auch

alphanumerische Werte verbinden. Es muß in vielen Fällen überprüft

werden, ob die eingegebene Antwort JA oder NEIN war. Diese Ab-

fragetechnik soll anhand eines weiteren Programmbeispiels gezeigt

werden.

10 T=]1

20 INPUT "VERHEIRATET (J/N)'; A$

30 IF A$='"J'"' THEN T>2

40 SP = 270 * T

50 PRINT ''SONDERAUSGABENPAUSCHBETRAG ="',SP

60 END

In diesem Programm gibt der Anwender durch Eingabe von ''J'" oder

"N" an, ob er verheiratet ist. In Abhängigkeit davon ist der Tarif
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T bei Ledigen = 1 (Zeile 10) und bei Verheirateten = 2 (Zeile 30).

Der Sonderausgabenpauschbetrag von 270,- DM verdoppelt sich bei

Verheirateten (Zeile 40) und wird in Zeile 50 ausgegeben.

2.6 Die Sprungbefehle GOTO, ON..GOTO

Die Programmiersprache BASIC kennt sogenannte Sprungbefehle,

mit denen der Programmablauf umdirigiert werden kann. Es gibt

mehrere Sprungbefehle

- der bedingte Sprung IF..THEN

- der unbedingte Sprung GOTO

- der berechnete Sprung ON..GOTO..

Zur Veranschaulichung des berechneten und des unbedingten Sprungs

wollen wir das im letzten Abschnitt dargestellte Programm für die

Ermittlung des Sonderausgabenpauschbetrages noch einmal auf-

greifen. Wir ändern es so ab, daß wir als Abfrage nicht mehr einen

Buchstabencode wie ''J'" oder ''N’”", sondern direkt die Tarifzahlen 1

oder 2 wählen.

10 INPUT "LEDIG = 1, VERHEIRATET = 2'; T

20 ON T GOTO 30,50

30 SP = 270

40 GOTO 60

50 SP = 540

60 END

In Zeile 10 wird der Anwender aufgefordert, die Tarifzahl 1 oder 2

anzugeben. Der Tarif wird in Zeile 20 angewählt. Der Rechner prüft

die Zahl und springt zur Programmzeile 30, wenn die Ziffer den

Wert 1 hat, oder zu der Programmzeile 50, wenn die Ziffer den Wert

2 hat. Nach GOTO wird in Zeile 20 eine Liste von Anweisungsnummern

angegeben, die durch Kommata voneinander getrennt sein müssen.

Wenn T den Wert 1] hat, wird zu der ersten ÄAnweisungsnummer ver-

zweigt, die in der Liste aufgeführt ist. Wenn T den Wert 2 hat,

wird zu der zweiten Anweisungsnummer verzweigt. Bei einem Wert von
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T=1 setzt der Rechner die Ausführung des Programms in der Zeile 30

fort, in der SP den Wert 270 hat. Mit dem Befehl in Zeile 40 wird

vermieden, daß anschließend SP den Wert 540 annimmt. Die Zeile 50

enthält den unbedingten Sprung, der in jedem Fall eine Verzweigung

des Programms zur Zeile 60 bewirkt. Zeile 50 mit dem Wert 540 für

SP wird vom Programm angewählt, wenn die Kennziffer den Wert 2

hat.

Der unbedingte Sprung wird nur dann ausgeführt, wenn eine

bestimmte Bedingung erfüllt ist. Wir können hier das im Abschnitt

2.5 Gelernte recht gut verwenden. Wir geben nach dem Wort THEN als

Anweisung einen unbedingten Sprung an:

IF A > B THEN GOTO 120

Diese Anweisung kann folgendermaßen zusammengefaßt werden:

IF A > B THEN 120

2.7 Die Wiederholung, Schleifentechnik FOR. .NEXT

Bei einigen Problemstellungen ist es notwendig, bestimmte

Anweisungen wiederholt durchzuführen. Wir wollen nun ein Programm

schreiben, das vier Zahlen einliest und diese vier Zahlen addiert.

Mit unseren bisherigen Kenntnissen können wir dieses Programm so

schreiben:

10 INPUT Z1,22,23,24

20 S=Z1+Z2+Z3+Z4

30 PRINT ''SUMME';S

40 END

In Zeile 10 werden vier Zahlen eingelesen, die auf die Speicher-

plätze Z1, Z2, Z3 und Z4 geschrieben werden. Danach wird in Zeile

20 die Summe dieser Zahlen gebildet. In Zeile 30 wird die Summe

als Ergebnis ausgegeben.
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Wenn wir versuchen, die Problemstellung zu verallgemeinern,

werden wir feststellen, daß dieses Programm nicht die ideale

Lösung ist, da es nur die Summe für vier Zahlen berechnet. Ein

derartiges Programm muß aber auch in der Lage sein, die Summe

beliebig vieler Zahlen zu ermitteln. Dieses Problem kann mit der

Schleifentechnik sehr einfach gelöst werden. Sehen wir uns das

nachstehende Programm einmal an:

5 INPUT "ANZAHL DER ZAHLEN'';N

10 S=0
20 FOR I=1 TO N

30 INPUT Z

40 S=S+Z

50 NEXT I

60 PRINT "'SUMME'"'=?;S

70 END

In Zeile 5 wird die Anzahl der Zahlen eingegeben, deren Summe

berechnet werden soll. Dadurch wird dieses Programm allgemein

verwendbar. In der Programmzeile 10 wird der Summenspeicher auf 0

gesetzt. Die Programmzeilen 20 und 50 umschließen die sogenannte

Schleife. Die innerhalb dieser beiden Anweisungen liegenden

Statements werden wiederholt ausgeführt. Die Anzahl der Wieder-

holungen wird durch Zeile 20 vorgegeben. Der Laufindex I beginnt

mit dem Wert 1 und läuft in ler-Schritten bis zu dem Wert N. Die

letzte der zu der Schleife gehörenden Anweisungen ist die Zeile

50. Hier wird dem Rechner mitgeteilt, daß er das nächste I nehmen

soll, d. h. den Laufindex um 1 erhöhen soll. Die innerhalb der

Schleife liegenden Anweisungen werden entsprechend der Anzahl der

Zahlen durchgeführt. In Zeile 30 wird die laufende Zahl einge-

lesen. Diese Zahl wird in Zeile 40 auf den Summenspeicher sunm-

miert. Nach der Addition sämtlicher Zahlen wird schließlich in

Zeile 60 die Summe ausgegeben. Wenn das Programm gestartet wird,

erhaltenwir folgenden Programmablauf:
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RUN

ANZAHL DER ZAHLEN? 4 wird eingegeben.

Der Computer setzt bei Beginn der

Schleife den Wert I auf 1.

? 15 Die erste zu addierende Zahl (15)

| wird eingegeben. Der Computer be-
rechnet die Summe der Speicher-

plätze S (= 0) und Z (= 15).

Mit der Anweisung NEXT I springt

Rechner zurück in die Zeile 20 und

setzt I auf 2.

22 Die zweite zu addierende Zahl (2)

wird eingegeben. Der Computer be-

rechnet wieder die Summe von S (15)

und Z (2).

?4 Diese Schleife wird wiederholt, bis

I den Wert N (hier 4) erreicht hat.

? 10 Danach wird in Zeile 60 die Summe

SUMME = 31 ausgedruckt.

Es werden nacheinander die Zahlen 15, 2, 4 und 10 eingegeben. Der

Rechner berechnet die Summe und gibt sie als Ergebnis aus.

2.8 Unterprogramme GOSUB, ON. .GOSUB

Bei einem größeren Programm ist es oft notwendig, bestimmte

Programmabschnitte zu wiederholen. Es ist nicht ökonomisch, diese

Programmteile jedes Mal von neuem zu programmieren. Besser ist

es, ein Unterprogramm zu erstellen, das bei Bedarf abgerufen

wird. Man unterteilt ein großes Programm somit in '"'Haupt-'" und

"Unterprogramm'". Letzteres wird vom Hauptprogramm durch den

Befehl GOSUB aufgerufen. Der Rechner erfährt durch die auf GOSUB

folgende Zeilennummner, wo sich das Unterprogramm befindet. Der

Befehl RETURN bezeichnet das Ende des Unterprogramms und bewirkt,

daß der Rechner wieder an die Stelle des Hauptprogramms zurück-

springt, die auf den Aufruf des Unterprogramms folgt.
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Um dies zu verdeutlichen, wenden wir noch einmal das Beispiel

zur Ermittlung des Sonderausgabenpauschbetrages an.

10 INPUT "LEDIG = 1, VERHEIRATET = 2";T

20 GOSUB 100 |
30 PRINT SP

40 END

100 SP = T * 270

110 RETURN

In Zeile 10 wird der Familienstand eingegeben. Von Zeile 20

springt der Rechner durch den GOSUB-Befehl in das Unterprogramm,

das ab Zeile 100 beginnt. In unserem Beispiel besteht das Unter-

programm nur aus einer einzigen Zeile. Es kann selbstverständlich

auch mehrere Zeilen umfassen. Die Zeile 110, die den RETURN-Befehl

enthält, stellt den Abschluß des Unterprogramms dar. Nach Aufruf

des Unterprogramms in Zeile 20 und nach seiner Beendigung wird das

Programm mit der Zeile 30 fortgesetzt. Hier wird der ermittelte

Wert ausgegeben. Das Ende des Hauptprogramms wird in Zeile 40

durch den END-Befehl gekennzeichnet.

2.9 Feldvereinbarung DIM

Bisher kennen wir Variable nur mit einem Speicherplatz. Es ist

manchmal sinnvoll, unter einem Variablennamen mehrere Speicher-

plätze zusammenzufassen. Das geschieht durch die DIM-Vereinbarung.

So besagt beispielsweise die Anweisung

DIM A(50)

daß unter der Variablen A 50 einzelne Speicherplätze vorhanden

sind. Mit Hilfe von Indexzahlen, die in Klammern auf den Varia-

blennamen folgen (z. B. A(35)), können die einzelnen Speicher-

plätze unterschieden werden.

Das nachstehende Programm soll verdeutlichen, wie man mit

indizierten Variablen arbeiten kann. Im Gegensatz zu den "ein-

fachen'' Variablen werden diese Variablen "indizierte'' Variablen

genannt, da sie immer mit einem Index versehen werden müssen.
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10 DIM A(100)

20 FOR I=1 TO 4

30 INPUT A(I)

40 NEXT I

50 PRINT A(1);A(3)

60 END

Mit der Anweisung in Zeile 10 wird festgelegt, daß der Speicher-

platz A aus maximal 100 Elementen besteht. Die ersten vier Ele-

mente sollen durch eine INPUT-Anweisung mit Zahlen gefüllt werden.

Dazu benutzen wir die FOR..NEXT-Anweisung.Die INPUT-Anweisung in

Zeile 30 wird von der Schleife umschlossen. Hier werden die ersten

vier Elemente nacheinander durch die INPUT-Anweisung mit einem

Wert belegt. Der jeweilige Wert (1, 2, 3 und 4) für I bestimmt den

Index der indizierten Variablen A. Zur Kontrolle geben wir in

Zeile 50 das erste und das dritte Element aus. Wenn das Programm

gestartet wird, erhalten wir nachstehendes Ergebnis:

RUN

? 15

2? 2

24

? 10

15 4

READY

Auf den ersten Platz der indizierten Variablen A wird der Wert 15,
auf den zweiten Platz der Wert 2, auf den dritten Platz der Wert 4

und auf den vierten Platz der Wert 10 geschrieben. Durch die

PRINT-Anweisung wird anschließend der Inhalt des ersten und des
dritten Platzes - die 15 und die 4 - ausgegeben.

Zum Abschluß des Kapitels über die Programmiersprache BASIC

wollen wir ein etwas längeres Programm vorstellen, das Zahlen der

Größe nach sortiert. Geben Sie dieses Programm in den Rechner ein.
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10 DIM Z(1000)

20 REM EINGABE

30 INPUT "ANZAHL DER ZAHLEN'';N

40 FOR I=1 TON

50 INPUT Z(I)

60 NEXT I

70 REM SORTIEREN

80 FOR I=1 TO N-1

90 FOR K=I+1 TON

100 IF Z(I) > Z(K) THEN C = Z(I):Z(I) = Z(K):Z(K) = C

110 NEXT K

120 NEXT I

130 REM AUSGABE

140 PRINT ''SORTIERTE ZAHLENFOLGE"

150 FOR X=1 TON

160 PRINT Z(X)

1/0 NEXT X

180 END

Das Programm kann in vier Abschnitte untergliedert werden. In

Zeile 10 wird die maximale Anzahl der Elemente der indizierten

Variablen Z vorgegeben. Damit wird festgelegt, wie viele Zahlen

maximal sortiert werden können. Es folgen die Eingabe, die Sor-

tierung und die Ausgabe der sortierten Zahlen. Die Zeilen 20, 70

und 130 sind Kommentarzeilen. Diese Zeilen werden mit REM einge-

leitet (REM ist die Abkürzung für "remark'' = Bemerkung). Alles,

was nach REM folgt, wird von dem Rechner nicht als Befehl, sondern

als Kommentar interpretiert. Diese Zeilen werden somit nicht aus-

geführt. REM-Zeilen haben also für die Ausführung des Programms

keine Bedeutung. Sie tragen lediglich zur besseren Lesbarkeit des

Programms bei. In Zeile 30 wird die Anzahl der Zahlen eingegeben.

Durch die Programmzeilen 40, 50 und 60 wird die indizierte Varia-

ble Z mit den eingegebenen Zahlen gefüllt. Anschließend folgt die

Sortierung. Dieses wird durch die REM-Anweisung in Zeile 70 kennt -
lich gemacht. Die Programmzeilen 80, 90, 100, 110 und 120 bewirken

die Sortierung der Zahlen. Wir wollen hier nicht näher auf das

Programm eingehen. Versuchen Sie, das Programm zu verstehen. Sor-
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tiert das Programm die Zahlen in aufsteigender oder in absteigen-

der Reihenfolge? Nach dem Sortieren der Zahlen werden diese ausge-

geben. Die Kommentarzeile 130 bezieht sich auf diesen Programm-

abschnitt. Durch die Zeilen 140-170 erfolgt die Ausgabe der sor-

tierten Zahlen. Lassen Sie das Programm laufen und versuchen Sie,

es auch im Detail zu verstehen.
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3 Bedienungsanleitung für das Programm

In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen, wie das Programm angewen-

det wird. Die Handhabung ist relativ einfach, und es ist dabei

nicht erforderlich, daß Sie Steuerexperte sind oder den Programm-

ablauf selbst verstehen. Der Hobbycomputer wird Sie "an die Hand

nehmen und durch den Paragraphendschungel des Steuerrechts

führen.

Wenn Sie das Programm eingetippt haben, sollten Sie es nach

Möglichkeit erst auf einem Datenträger sichern. Die meisten Hobby-

computer erlauben den Anschluß eines handelsüblichen Kassetten-

recorders, auf dem Sie Ihr Programm speichern können. Leichter

haben Sie es, wenn Sie ein Diskettenlaufwerk (Floppy Disk) besit-

zen. Da das Programm recht umfangreich ist, benötigt der Kasset-

tenrecorder einige Zeit, um das Programm zu speichern. Ebensolange

brauchen Sie, um es vom Kassettenrecorder zu laden. Durch Ver-

wendung eines Diskettenlaufwerks können Sie diese Zeit erheblich

reduzieren. Machen Sie sich aber auf jeden Fall die Mühe, Ihr Pro-

gramm ausreichend auf einem Datenträger zu sichern.

Der Computer ist so programmiert, daß er Ihre persönliche

Lohn- oder Einkommensteuer berechnen kann. Da wir Ihre Daten nicht

kennen, zeigen wir Ihnen den Programmablauf an einem Beispiel.

Dieses Beispiel haben wir so gewählt, daß es - wenn auch nicht

ganz - so doch in wesentlichen Teilabschnitten für sehr viele

Steuerbürger zutreffen wird. Das Beispiel wird Sie schrittweise

mit Bildern und Erläuterungen durch das Programm begleiten.

Wenn Sie einen Fehler gemacht haben und die Programmausführung

unterbrechen wollen, suchen Sie bei Ihrem Rechner nach der

"BREAK-Taste''. Diese Taste ist bei jedem Rechner an einer anderen

Stelle zu finden. Betätigen Sie diese Taste, und der Rechner

meldet sich mit

READY

Danach können Sie das Programm erneut starten.
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3.1 Allgemeine Angaben

Wir wollen Ihnen zunächst unsere Beispielsfamilie vorstellen:

Herr Bobbes ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist 40

Jahre alt, evangelisch und arbeitet als Angestellter bei einer
Stahlfirma. Seine Frau ist als Beamtin bei der Stadtverwaltung

beschäftigt. Sie gehört keiner Kirche an. Die beiden Kinder werden

noch ausgebildet. Willi ist 15 Jahre alt und geht noch zur Schule.

Stefan studiert in Berlin.

Wir gehen davon aus, daß sich das Programm im Arbeitsspeicher

des Rechners befindet. Tippen Sie den Befehl

RUN

ein; dadurch starten Sie das Programm.

NAME ...::? ATZE BOBBES

F
i

...:7? 2ä „...:? 2
zZ ..::?8

G
G
1
2 ...:7?2

R
i „...:7?1

Abb. 3.1 a Allgemeine Angaben (Steuerpflichtiger)
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Denken Sie daran, daß Sie jede Eingabe mit der RETURN-Taste

abschließen müssen. Erst danach wird die Eingabe dem Rechner über-
geben. Das Programm wird dann mit der Ausführung fortgesetzt.

Diese RETURN-Taste heißt bei einigen Rechnern auch ENTER.

Nachdem Sie das Programm gestartet haben, erscheint auf dem

Bildschirm die erste Frage, die das Programm an Sie stellt. Ver-

folgen Sie anhand der Abbildung 3.1 a die Eingaben.

Herr Bobbes gibt zunächst seinen Namen ein.

Die Eingabe des Namens wird mit der RETURN-Taste abgeschlos-

sen. Sie erkennen auf dem Bildschirm ein blinkendes Quadrat, den

sogenannten 'Cursor'. Bei einigen Rechnern blinkt der Cursor

allerdings nicht. Der Cursor bezeichnet die laufende Eingabestelle

auf dem Bildschirm. Sie wissen somit immer, an welcher Stelle des

Bildschirms die nächste Eingabe vorgenommen wird. Nach der Eingabe

des Namens fragt der Rechner nach dem Familienstand. Auf das

Fragezeichen folgt wieder der Cursor. Geben Sie eine 1 ein, wenn

Sie unverheiratet sind; eine 2, wenn Sie verheiratet sind.

Herr Bobbes ist, wie erwähnt, verheiratet und gibt eine 2 ein.

Die Angaben zum Familienstand sind in den meisten Fällen

unproblematisch. Eheleute müssen unbeschränkt steuerpflichtig sein

(de h. Wohnsitz in der BRD) und dürfen nicht während des ganzen

Jahres dauernd getrennt gelebt haben. Sollten Sie allerdings die

sehr seltene getrennte Veranlagung wählen, ist dieses Programm für

Sie ungeeignet. Die getrennte Veranlagung ist fast immer un-

günstiger als die gemeinsame Veranlagung.

Nachfolgend ein besonderer Hinweis für Verwitwete: Sie sollten

im Jahr des Todes des Ehepartners und im darauffolgenden Jahr eine

2 eingeben. Dies führt meistens zum steuerlich richtigen Ergebnis.

Das steuerliche Ergebnis ist immer dann richtig, wenn die Vorsor-

gepauschale nicht kleiner ist, als die tatsächlichen Vorsorgeauf-
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